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Ein zweiter rund, die Erſatzpflicht 3u verneinen, wird ſich
aus folgender rwägung entnehmen laſſen Die Erſatzpflicht geht,ſie beſteht, ſich darauf hin, den vor der Schädigung da⸗
geweſenen Zuſtand wieder herzuſtellen. ſt das für den Schädigernicht tunlich, dann darf oder muß ELr afur als Aequivalent den
Wert erſetzen Alſo in unſerem Falle mu ſich die Erſatzpflicht
falls eine vorliegen 0  E, auf die Herbeiſchaffung von Exem
plaren der verbrannten Bücher lauten Da 1e aber jeder ſofort
ein: das Are ein onſtrum von Ver  1  Ung; man käme zu einer

innerem Widerſpruch leidenden Pflicht chlechte er wirkſam
V verbreiten, ſobald Unterſtellt wird, daß eS ſich Sorten
ſchlechter er handelt, die irgend einen Zweck überhauptnicht aben Die Erben der früheren Herrin der Lucia haben gar
nicht das Recht, chlechte Bücher zu beſitzen oder zu leſen
Inſofern alſo der Erſatzgegenſtand ſowo für den Geſchädigtenals auch für den Schädiger ein unerlaubter iſt, braucht nichtdeſſen ein Aequivalent, der Wert, zurückerſtattet zu werden.
Handelte es ſich I  Er. E zwar den ſchlechten zählen,aber doch noch einen Gebrauch zulaſſen, ſo könnte dieſerGrund nicht betont werden. Es bliebe jedo immer der zuerſtgegebene beſtehen.

Valkenberg (Holland). Aug 2  m  u
II (Conditio Apposita.) Bernard hatte Palmyra Im

Geſang unterrichtet und QAbet den gefaßt das Mädchen
zu eiraten. Die Utter des Lehrers war eine heftige Gegnerindieſes Planes; Palmyra war Proteſtantin. Bernard veranlaßte,
ſeine Utter umzuſtimmen, Palmyra katholiſch werden, der Häreſieabzuſchwören. Das Mädchen verſprach leſe Bedingung zu erfüllen; es
ließ ſich auch ſofort In der katholiſchen Religion unterrichten, beſuchteatholiſche Kirchen und wurde ſchließlich Weihnachtsfeſte zur hei
ligen Kommunion zugelaſſen une professio fidei und Abſchwörungder Häreſie 1e der betreffende Pfarrer der almyra nicht für not:
wendig. Nun an der Hochzeit ni mehr Bernard führte
Palmyra als Gattin heim und ahre mit ihr glücklich zuſammen.

Das Familienleben ſtörte die Frau, die mit einem anderen Manne
eln Verhältnis anknüpfte und einen Ehebruch beging. Bernard jagte
Palmyra aus dem Quſe und nach Ablauf einiger onate bat ETL
das Ehegericht, ſeine Ehe mit Palmyra als nichtig zu erklären; ETL
habe ſie nur Unter der Bedingung geheiratet, daß ſie der Häreſie
abſchwöre les ſei nicht geſchehen 680

Das geiſtliche Gericht rklärte die Ehe für giltig Palmyra
habe ſich in der katholiſchen eligion unterrichten laſſen die heiligen
Sakramente empfangen, ohne Diſpens vom impedimentum mixtae
religionis die Ehe eingegangen eweiſe, daß die Bedingung als
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erfüllt betrachtet wurde. Eine Abſchwörung habe der Pfarrer, der
eine eigene Fakultät dazu 3u Aben meinte, als unnötig erachtet. Die
Behauptung, Palmyra habe Ur aus erz, nicht ernſtlich den Pro
teſtantismus verlaſſen, weiſt das biſchöfliche Gericht zurück; die ge⸗
ſtellte Bedingung kann ſich nicht mit inneren Seelenſtimmungen,
ſondern nUur mit äußeren en eſaſſen

Bernard wandte ſich nun nach Rom Die OnC erklärte aber
ebenfalls Am Juni 1901 die Ehe als giltig Der defensor
matrimonii wer hin, Palmyra ſei zur katholiſchen I In der
Tat übergetreten Bernard ſei QAm! zufrieden geweſen und habe
auch bei Eingehung der Ehe von einer Bedingung ni mehr
erwähnt. Bernard hat den Empfang der heiligen Sakramente als
Uebertritt in die atholiſche Kirche betrachtet. Das hat Palmyra
verſprochen, das hat ſie geleiſtet, Bernard war Ami auch zufrieden,
die Ehe iſt omit giltig.

St Florian 0 Pachinger.
III nicht erlegte und doch für  3 gelöſcht Er⸗

lärtes und infolge deſſen „abgeſchriebenes“ Kirchen
0Q  tta Gui bene distinguit, hene OCE facit), gilt auch von
der gehörigen Verwaltung des Kirchenvermögens, beziehungsweiſe von
der richtigen Ausſtellung von Löſchungserklärungen ber dargeliehene
Kirchenkapitalien, wie der nachſtehende Fall zeig

Dem Grundbeſitzer Titius wurden von mehreren Patronats⸗
kirchen der Domaine und von der Religionsfondskirche in
deren Vermögen dasſelbe herrſchaftliche Patronatsamt verwaltete, mehr
fache Geldbeträge hypothekariſche Sicherſtellung vorgeliehen und
über die einzelnen, den verſchiedenen Kirchen gehörigen Teil⸗
beträge eine Schuldverſchreibung verfaßt, worin die einzelnen

ul te namhaft gemacht wurden. Im Laufe der Zeit wurden
auf die Schuldpoſt einige Teilbeträge vom Uldner abbezahlt
und die noch aushaftende Forderung In das nele Grundbuch ein⸗
getragen, ohne daß bei dieſer bücherlichen Einverleibung erſichtlich
gemacht worden ˙  wäre, welche Kirchen und mit welchem noch zu
zahlenden Teilbetrage dieſer Forderung partizipieren.

Später erwarb Cajus käuflich von Titius den Grundbeſitz und
verlangte bald darauf die Löſchung der ob dieſer Realität grund⸗
ücherli verſicherten Forderung, da bei Erwerbung dieſer Realität von
der genannten Schuldforderung keine Erwähnung geſchah und
Cajus) dieſelbe nicht anerkennen könne. Das betreffende Patronats⸗
amt ging auf das Anſuchen des aju ein und ſtellte tatſächlich die
von ihm angeſtrebte Löſchungserklärung über die ganze, ob der
erwähnten Realität pfandrechtlich für die Patronatskirchen und die
Religionsfondskirche in aushaftende Forderung mit der Begründung
aus, daß, da dieſe Forderung nach genommener Einſicht in die Kirchen⸗
rechnungsbücher In den Kirchenrechnungen d  2 Patronatskirchen


